
Das Erbrecht Art. 11
auch Grundstücke betroffen werden, die sich in persönlichem Eigentum befinden. Ent
schädigungsfragen regeln sich nach den dafür geltenden Bestimmungen 27 28

k) Zum Zwecke des Luftschutzes konnten Sachen, unabhängig von Eigentums- oder 29 
Besitzverhältnissen, eingesetzt oder ihre Bereitstellung gefordert werden27. Das Zivilver
teidigungsgesetz vom 16. 9- 1970 28 sah zwar eine derartige Inanspruchnahme von Sachen 
ausdrücklich nicht vor, jedoch können jetzt Sachen annehmbar im Zuge von Weisungen
und Auflagen, die von den Leitern der Zivilverteidigung auf Grund des § 5 Abs. 4 Ver
teidigungsgesetz von 1978 24 gegeben werden, in Anspruch genommen werden.

l) Bewegliche Bodenaltertümer (Werkzeuge und Hausrat aller Art, Gefäße aus Ton, 30 
Metall und Holz, Waffen, Schmuck, Münzen, Skelettreste von Menschen, Tier- und Pflan- 
zenreste aus ur- und frühgeschichtlicher Zeit, die im Fundarchiv erfaßt sind) sind pfleg
lich zu behandeln, in der Erhaltung zu sichern, in der Regel der Öffentlichkeit zugänglich
zu machen und auf Verlangen abzuliefern29. (Wegen der unbeweglichen Altertümer s.
Rz. 26 zu Art. 15).

m) Im Zuge einer Desinfektion oder einer Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen 31 
oder anderer angeordneter Verhütungs- und Bekämpfungsmaßnahmen zum Zwecke des 
Gesundheitsschutzes können Sachen vernichtet oder in ihrem Wert gemindert werden 30.

(Wegen der Einziehung von Büchern aus Leihbüchereien s. Rz. 28 zu Art. 18. Wegen 
der Frage der Entschädigung s. Rz. 14 ff. zu Art. 16).

n) Im »gesamtgesellschaftlichen Interesse« werden an die Nutzung von Grundstücken 32 
in der Umgebung von Verkehrsanlagen bestimmte Anforderungen gestellt, die zur Be
schränkung der Nutzung von Grundstücken führen können303.

o) Beschränkungen unterliegt der persönliche Eigentümer von Objekten, die zum Kul- 33 
turgut der DDR gehören (s. Rz. 45 zu Art. 18).
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